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12.  Hygieneregeln für Außensportstätten 

 Personen mit erhöhter Körpertemperatur und/oder Erkältungssymptomen dürfen die 
Sportstätte nicht betreten. 

 Bei Sportstätten im Freien dürfen nicht mehr als eine Person pro 20 m² Nutzungsfläche 
trainieren; der Mindestabstand zwischen Sportlern und Trainern ist in jeder 
Trainingseinheit sowie den Pausen einzuhalten. Trainingseinheiten mit 
Mannschaftsspielcharakter sind nicht erlaubt. Jeglicher Körperkontakt ist zu 
vermeiden. 

 Der Mindestabstand zwischen den Personen von mindestens 1,50 Meter ist auch in 
den Sanitärbereichen unbedingt einzuhalten. Möglichkeiten zum Händewaschen (mit 
entsprechendem Abstand zueinander) müssen ausgerüstet sein mit Flüssigseife, zum 
Abtrocknen mit Einmalhandtüchern. Elektrische Handtrockner sind weniger geeignet, 
könnten aber belassen werden, wenn sie bereits eingebaut sind. 

 Bei Laufsport ist der Mindestabstand hintereinander zu vergrößern: für schnelles 
Gehen mit 4 km / h ungefähr 5 m und für Läufer mit 14,4 km / h ca. 10 m.  

 Enge Bereichen sind so umzugestalten oder der Zugang zu beschränken, dass der 
Mindestabstand eingehalten werden kann. 

 Trainingsgeräte sind nach der Benutzung zu reinigen.  

 Die Sportstätte darf für den Publikumsverkehr nicht geöffnet werden.  

 

13. Hygieneregeln für Sportanlagen für das Training gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 1-2 und Wettkämpfe 
gem. § 5 Absatz 3 Nr. 1 SächsCoronaSchutzVO 

 Training und Wettkämpfe sind entsprechend der Vorgaben der Bundesfachverbände 
durchzuführen.  

  Ab dem 10.4. haben sich gemäß SächsCoronaQuarVO alle Personen, die aus dem 
Ausland eingereist sind, 14 Tage in häusliche Quarantäne zu begeben. Der Besuch 
der Sportstätten ist diesen Personen daher verboten. 

 

14. Hygieneregeln für Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit mit einem mit der 
zuständigen kommunalen Behörde abgestimmten Konzepts zur Hygiene und professioneller 
Betreuung sowie für Spielplätze mit speziellem hygienischen Nutzungskonzept durch den 
Verantwortlichen in Abstimmung mit der zuständigen kommunalen Behörde, 

 Es gelten die entsprechenden kommunalen Konzepte, die Maßnahmen zur 
Besucherlenkung, Abstandshaltung und Basishygienemaßnahmen enthalten müssen 
und sich an den entsprechend anwendbaren Hygieneregeln dieser 
Allgemeinverfügung orientieren. 

 

III. Weitere Hygieneschutzmaßnahmen bleiben vorbehalten. 
 

IV. Für Gottesdienste und entsprechende Veranstaltungen (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 der 
SächsCoronaSchVO) wird auf die Maßnahmen für Gesundheits- und Infektionsschutz 
bei der Durchführung von Gottesdiensten und religiösen Handlungen während der 
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Corona-Pandemie hingewiesen (Übereinkommen zwischen der Bundkanzlerin mit den 
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 30. April 2020 mit den 
Kirchen und Religionsgemeinschaften). 

V. Diese Allgemeinverfügung tritt am 4. Mai 2020 in Kraft. Sie gilt zunächst bis 
einschließlich 20. Mai 2020. 


